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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Verarbeitung einer Materialbahn

(57) Der Anfang einer einer Verarbeitungseinrich-
tung (1) zugeführten, in Form einer Rolle (7) vorrätig ge-
haltenen Materialbahn (P) ist mit einem maschinenles-
baren Code versehen, welcher einen Identifikationsco-
de der Materialbahn sowie für die Verarbeitung relevan-
te Eigenschaftsdaten der Materialbahn darstellt. Der
Identifikationscode und die Eigenschaftsdaten werden
zu Beginn der Verarbeitung der Materialbahn gelesen,
und es werden nur Materialbahnen mit gültigem Identi-
fikationscode zur Verarbeitung zugelassen. Die Verar-
beitungseinrichtung wird aufgrund der gelesenen Ei-
genschaftsdaten auf die eingesetzte Materialbahn ein-
gestellt. Nach Beendigung der Verarbeitung werden der
Identifikationscode und die aktualisierten Eigenschafts-

daten der Materialbahn wieder in Form eines maschi-
nenlesbaren Codes auf den Anfang der verbleibenden
Materialbahn aufgezeichnet, so dass sie für den näch-
sten Verarbeitungsvorgang wieder zur Verfügung ste-
hen. Alternativ können der Identifikationscode und die
Eigenschaftsdaten auch in einem durch elektromagne-
tische Wellen aktivierbaren Speicherelement enthalten
sein, welches mechanisch mit der Materialbahn verbun-
den ist.

Auf diese Weise kann die Verwendung nicht vorge-
sehener Materialbahn-Typen unterbunden werden. Auf
die manuelle Eingabe der Eigenschaftsdaten kann ver-
zichtet und dadurch eine höhere Bedienerfreundlichkeit
erzielt werden. Ferner werden Fehlmanipulationen wei-
testgehend ausgeschlossen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verar-
beitung einer in Form einer Rolle vorrätig gehaltenen
Materialbahn gemäss dem Oberbegriff des unabhängi-
gen Anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung zur Verarbei-
tung einer in Form einer Rolle vorrätig gehaltenen Ma-
terialbahn gemäss dem Oberbegriff des unabhängigen
Anspruchs 14.
[0002] Für die Herstellung von Papierbildern ab Vor-
lagen klassischer oder digitaler Art werden vermehrt mit
Druckern (insbesondere Tintenstrahldruckem) arbei-
tende sogenannte Minilabs eingesetzt. Das zu bedruk-
kende Papier wird in der Regel in Rollenform in einer
Kassette vorrätig gehalten, wobei im praktischen Be-
trieb wechselnd Kassetten mit unterschiedlichen Pa-
piertypen (Qualitäten), Papierbreiten und Papierlängen
zum Einsatz kommen. Papiertyp, Papierbreite und Pa-
pierlänge werden im folgenden als für die Verarbeitung
relevante Eigenschaftsdaten des zu bedruckenden Pa-
piers bezeichnet.
[0003] Für den korrekten und störungsfreien Ablauf
der Bildherstellung bzw. die Funktion des Minilabs ist es
notwendig, dass das Minilab bzw. dessen Steuerung
Kenntnis von den Eigenschaftsdaten des jeweils gerade
eingesetzten Papiers hat. Bisher wurden diese Daten
dem Minilab durch manuelle Eingabe zugeführt. Dabei
kommt es jedoch erfahrungsgemäss relativ häufig zu
Fehleingaben, die dann in der Regel zu einer schlechten
Bildqualität führen. Ausserdem ist es bisher nicht mög-
lich, eine genau Aussage über die in einer bereits an-
gebrauchten Papierkassette verbliebene Restpapier-
länge zu machen.
[0004] Für die automatische Erkennung der Papier-
breite ist es bekannt, entsprechend codierte Papierkas-
setten einzusetzen. Dabei geht jedoch nicht hervor, um
welchen Papiertyp es sich handelt, und insbesondere
nicht, wie gross die noch verbleibende Restpapierlänge
ist.
[0005] Eine weitere Voraussetzung für den korrekten
und störungsfreien Ablauf der Bildherstellung bzw. die
Funktion des Minilabs ist, dass das eingesetzte Papier
oder allgemein Bahnmaterial den vom Hersteller des
Minilabs vorgeschriebenen Qualitätsanforderungen ge-
nügt. Da qualitativ hochwertiges Papier verhältnismäs-
sig teuer ist, ist die Verlockung gross, ersatzweise billi-
geres aber dafür eben minderwertiges Papier einzuset-
zen. Wenn dann die auf solchem minderwertigen Papier
hergestellten Bilder qualitativ unbefriedigend ausfallen,
wird die Schuld dafür häufig dem Minilab zugeschrie-
ben, was natürlich nicht im Interesse des Herstellers des
Minilabs liegen kann.
[0006] Durch die vorliegende Erfindung soll nun die-
ses Problem behoben und ein Verfahren und eine Vor-
richtung der gattungsgemässen Art dahingehend ver-
bessert werden, dass der Einsatz nicht vorgesehener
Materialbahnqualitäten zuverlässig verhindert oder zu-
mindest wirtschaftlich uninteressant für den Betreiber

der Verarbeitungsvorrichtung wird.
[0007] Die Lösung dieser der Erfindung zugrundelie-
genden Aufgabe ergibt sich aus den im kennzeichnen-
den Teil des unabhängigen Anspruchs 1 bzw. des un-
abhängigen Anspruchs 14 beschriebenen Merkmalen.
Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen sind Gegenstand der jeweils abhängigen An-
sprüche.
[0008] Gemäss dem grundlegendsten Gedanken der
Erfindung wird also die Materialbahn durch einen ein-
deutigen maschinenlesbaren Identifikationscode ge-
kennzeichnet und dieser Code vor der Verarbeitung ge-
lesen und geprüft, wobei die Materialbahn nicht zur Ver-
arbeitung zugelassen wird, wenn kein gültiger Identifi-
kationscode erkannt wurde. Auf diese Weise wird die
Verwendung nicht zugelassener Materialbahnen unter-
bunden.
[0009] Eine weitere Aufgabe besteht in einer dahin-
gehenden Verbesserung, dass keine manuellen Einga-
ben der verarbeitungsrelevanten Eigenschaftsdaten
der zu verarbeitenden Materialbahn erforderlich sind
und damit eine höhere Bedienerfreundlichkeit erreicht
und Fehlmanipulationen weitestgehend ausgeschlos-
sen werden.
[0010] Dies wird gemäss einem weiteren wichtigen
Gedanken der Erfindung dadurch erreicht, dass die re-
levanten Eigenschaftsdaten der Materialbahn in ma-
schinenlesbarer Form auf der letzteren aufgezeichnet
und dann vor der Verarbeitung abgelesen und zur Ein-
stellung der Verarbeitungseinrichtung verwendet wer-
den. Nach Beendigung der Verarbeitung werden die ak-
tualisierten Eigenschaftsdaten wieder auf den verblei-
benden Rest der Materialbahn aufgezeichnet, so dass
sie bei der weiteren Verarbeitung der Materialbahn wie-
der zur Verfügung stehen. Alternativ werden die Daten
mit dem Wickelkörper, auf welchem die Materialbahn
aufgerollt ist, verbunden, wobei als Träger für die Daten
vorzugsweise ein passives Speicherelement eingesetzt
wird, welches durch elektromagnetische Wellen akti-
viert und angesprochen werden kann.
[0011] Ganz besonders zweckmässig ist es nach ei-
nem weiteren wichtigen Aspekt der Erfindung, wenn für
die Zulässigkeitsprüfung einer Materialbahn nicht nur
der Identifikationscode, sondern dieser in Kombination
mit der Restlänge der in der Rolle befindlichen Materi-
albahn verwendet wird. Auf diese Weise lassen sich Ma-
nipulationsversuche mit für die Praxis ausreichender Si-
cherheit unterbinden.
[0012] Im folgenden wird die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Übersichtsdarstellung
eines ersten Ausführungsbeispiels der er-
findungsgemässen Verarbeitungsvorrich-
tung,

Fig. 2 ein Anfangsstück einer erfindungsgemäss
mit einem maschinenlesbaren Code ver-
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sehenen Materialbahn,

Fig. 3 eine schematische Übersichtsdarstellung
eines zweiten Ausführungsbeispiels der
erfindungsgemässen Verarbeitungsvor-
richtung und

Fig. 4 ein Ablaufschema des erfindungsgemäs-
sen Verfahrens.

[0013] Die erfindungsgemässe Verarbeitungsvorrich-
tung umfasst eine eigentliche Verarbeitungseinheit 1,
eine für deren Steuerung und Bedienung vorgesehene
Steuerungseinheit 2, eine als Strichcodeleser ausgebil-
dete Leseeinrichtung 3, eine als Strichcodedrucker aus-
gebildete Aufzeichnungseinrichtung 4 und eine Verwal-
tungseinrichtung 5. Ferner ist eine Kassette 6 vorgese-
hen, in welcher sich eine Rolle 7 einer auf einen Wik-
kelkörper 8 aufgewickelten, zu verarbeitenden Materi-
albahn P befindet, die der Verarbeitungseinheit 1 über
nicht dargestellte Transportmittel zur Verarbeitung zu-
geführt wird. Mit Ausnahme des Vorhandenseins der
Leseeinrichtung 3, der Aufzeichnungseinrichtung 4 und
der Verwaltungseinrichtung 5 entspricht die Verarbei-
tungsvorrichtung voll und ganz dem Stand der Technik,
so dass sich eine nähere Erläuterung erübrigt.
[0014] Im Falle eines Minilab oder einer vergleichba-
ren Verarbeitungsvorrichtung handelt es sich bei der
Verarbeitungseinheit 1 um die konventionellen bilder-
zeugenden Komponenten eines Minilab, insbesondere
um den für die Bildaufzeichnung eingesetzten Drucker
und die dazugehörige Peripherie. Die Steuerungsein-
heit 2 entspricht dann den in einem Minilab üblicherwei-
se vorhandenen Funktionseinheiten zur Steuerung und
Bedienung des Minilab, und bei der Materialbahn P han-
delt es sich um das zu bedruckende Papier. Auch und
gerade in diesem Fall erübrigt sich eine nähere Erläu-
terung.
[0015] Neu gegenüber herkömmlichen Verarbei-
tungsvorrichtungen im allgemeinen bzw. Minilabs im
speziellen ist das Vorhandensein der Leseeinrichtung
3, der Aufzeichnungseinrichtung 4 und der Verwal-
tungseinrichtung 5. Im folgenden wird die Erfindung nur
noch anhand des Anwendungsfalls Minilab näher be-
schrieben, wobei sich jedoch versteht, dass die Ausfüh-
rungen in gleicher oder analoger Weise auch für belie-
bige Arten der Verarbeitung einer Materialbahn gelten.
[0016] Wie schon einleitend erwähnt, ist eine Voraus-
setzung für den korrekten und störungsfreien Ablauf der
Bildherstellung bzw. die Funktion des Minilabs, dass
das eingesetzte Papier oder allgemein Bahnmaterial
den vom Hersteller des Minilabs vorgeschriebenen
Qualitätsanforderungen genügt, oder mit anderen Wor-
ten, dass das vorgesehene "richtige" Papier bzw. Bahn-
material eingesetzt wird. Um dies mit für die Praxis aus-
reichender Sicherheit zu gewährleisten, wird gemäss
dem grundlegendsten Gedanken der Erfindung das Pa-
pier mit einem eindeutigen, vorzugsweise einmaligen,

maschinenlesbaren Identifikationscode, beispielsweise
etwa einer Seriennummer, gekennzeichnet. Der Identi-
fikationscode wird vor der Verarbeitung des Papiers in
der Verarbeitungsvorrichtung maschinell gelesen und
auf Korrektheit geprüft. Wenn kein korrekter Identifika-
tionscode festgestellt werden konnte, wird die Verarbei-
tung des betreffenden Papiers blockiert.
[0017] Beim Ausführungsbeispiel der Figuren 1 und
2 ist der Identifikationscode in Form eines Strichcodes
9 auf den Anfang 10 des Papiers P aufgedruckt, wie dies
in Fig. 2 dargestellt ist. Wenn eine Papierkassette 6 an
die Verarbeitungseinheit 1 angekoppelt wird, wird der
Identifikationscode von der Leseeinrichtung 3 abgele-
sen und der Steuerungseinheit 2 zugeführt. Diese gibt
den Identifikationscode an die Verwaltungseinrichtung
5 weiter. Die Verwaltungseinrichtung 5 kann selbstver-
ständlich auch Bestandteil der Steuerungseinheit 2
sein. Sie ist so ausgebildet, dass sie durch den Operator
der Verarbeitungsvorrichtung nicht manipuliert werden
kann.
[0018] In der Verwaltungseinrichtung 5 sind alle zu-
lässigen Identifikationscodes gespeichert. Die Verwal-
tungseinrichtung prüft den vom Papier P eingelesenen
aktuellen Identifikationscode auf Übereinstimmung mit
einem gespeicherten zulässigen Identifikationscode
und teilt das Prüfungsergebnis der Steuerungseinheit 2
in geeigneter Form mit. Je nach Prüfungsergebnis ak-
zeptiert diese das eingesetzte Papier P oder blockiert
die Verarbeitung desselben, wobei natürlich eine pas-
sende Meldung erzeugt wird.
[0019] Wenn die Verarbeitung des Papiers P beendet
ist und noch Papier in der Rolle 7 übrig ist, wird der Iden-
tifikationscode mittels der Aufzeichnungseinrichtung 4
wieder in maschinenlesbarer Form auf den (dann neu-
en) Anfang 10 des Papiers P aufgedruckt.
[0020] Es versteht sich, dass die Steuerungseinheit 2
zur Kommunikation mit dem Strichcodeleser 3, dem
Strichcodedrucker 4 und der Verwaltungseinrichtung 5
ausgebildet sein muss. Dazu bedarf jedoch der Fach-
mann keiner näheren Erläuterung.
[0021] Für die einwandfreie und störungsfreie Funk-
tion des Minilabs (oder vergleichbaren Bildherstellungs-
einrichtung) ist es femer wichtig, dass die Steuerungs-
einheit (u.a.a.) die verarbeitungssrelevanten Eigen-
schaftsdaten des jeweils gerade im Einsatz befindlichen
Papiers kennt. Zu diesen Eigenschaftsdaten gehören
insbesondere der Papiertyp, anhand von welchem das
korrekte Druckerprofil eingestellt wird, die Papierbreite,
welche die möglichen Bildformate festlegt, und die vor-
handene (Rest-) Papierlänge, welche das mit dem vor-
rätigen Papier bearbeitbare Auftragsvolumen bestimmt.
Diese Eigenschaftsdaten wurden bisher manuell einge-
geben und dann von der Steuerungseinheit entspre-
chend verwertet.
[0022] Gemäss einem weiteren wichtigen Aspekt der
Erfindung werden nun diese Eigenschaftsdaten nicht
mehr von Hand eingegeben, sondern auf die Papier-
bahn aufgezeichnet und zu Beginn der Verarbeitung
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von dort abgelesen und der Steuerungseinheit zuge-
führt, so dass diese anhand der eingelesenen Daten (in
an sich bekannter Weise) die nötigen Einstellungen vor-
nehmen kann. Die Eigenschaftsdaten werden, wie die
Figur 2 zeigt, ebenfalls in Form eines Strichcodes 9 auf
den Anfang (vorlaufendes Ende) 10 der Papierbahn P
aufgedruckt. Für eine neue Papierrolle 7 kann dies vor-
zugsweise herstellerseitig oder auch vor dem erstmali-
gen Einsatz der Papierrolle beim Anwender erfolgen.
Das Auslesen dieses Strichcodes 9 erfolgt wiederum in
an sich bekannter Weise mittels des (an sich konventio-
nellen) Strichcodelesers 3.
[0023] Wenn die Papierrolle 7 entfernt wird und sie
noch nicht leer ist, werden gemäss einem weiteren
wichtigen Aspekt der Erfindung die (aktuellen) Eigen-
schaftsdaten der Papierbahn P wieder auf den Anfang
der verbliebenen Restpapiermenge aufgebracht, so
dass sie für den nächsten Einsatz wieder zur Verfügung
stehen. Die Aufbringung des Strichcodes erfolgt wie für
den Identifikationscode in an sich bekannter Weise mit-
tels des (an sich konventionellen) Strichcodedruckers 4.
[0024] Nach Abarbeitung eines Druckauftrags ist die
verbleibende Restpapierlänge in der Rolle 7 natürlich
geringer als die anfängliche nominelle Länge. Aufge-
zeichnet wird jetzt selbstverständlich nicht die Anfangs-
länge, sondern die noch verbleibende Restlänge (An-
fangslänge - aktueller Papierverbrauch). Auf diese Wei-
se ist die Steuerungseinheit 2 beim Ankoppeln einer Pa-
pierrolle 7 stets über die verfügbare Restpapiermenge
informiert.
[0025] Das Aufdrucken der (aktualisierten) Eigen-
schaftsdaten kann auch nach jedem Druckauftrag erfol-
gen, auch wenn die Papierrolle P nicht entfernt wird.
Selbstverständlich kann der Code z.B. auch auf ein Kle-
beetikett gedruckt und dieses dann auf der Papierbahn
angebracht werden.
[0026] Durch das Anbringen des Strichcodes (oder ei-
nes anderen maschinenlesbaren Codes) am Anfang
der Papierrolle ist diese gewissermassen "plombiert".
Wenn der Strichcode fehlt, kann davon ausgegangen
werden, dass bereits Papier entnommen worden ist. In
diesem Fall müssen die Eigenschaftsdaten (wie bisher
auch) manuell in die Steuerungseinheit eingegeben
werden.
[0027] Gemäss einem weiteren Gedanken der Erfin-
dung kann die Sicherheit gegen Manipulationsversuche
dadurch erhöht werden, dass der Identifikationscode
des Papiers mit der (Rest-)Länge des Papiers in der Pa-
pierrolle 7 verknüpft wird. In der Verwaltungseinrichtung
5 werden dazu die Anfangs- bzw. Restlängen der ver-
arbeiteten Papiere in Zuordnung zu den jeweiligen Iden-
tifikationscodes gespeichert. Wenn eine Papierrolle 7
eingesetzt wird, deren eingelesene Restlänge nicht mit
der zuvor bei der letztmaligen Verarbeitung abgespei-
cherten Restlänge übereinstimmt, insbesondere wenn
die eingelesene Restlänge grösser ist als die abgespei-
cherte Restlänge, wird die Verarbeitung der betreffen-
den Papierrolle 7 blockiert.

[0028] In der Figur 3 ist ein zweites Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemässen Verarbeitungsvorrich-
tung dargestellt. Diese Variante ist für Papier P bzw. all-
gemein Materialbahnen vorgesehen, bei denen der
Identifikationscode und die Eigenschaftsdaten des Pa-
piers nicht auf dem Papier selbst, sondern gemäss ei-
nem weiteren wichtigen Aspekt der Erfindung in maschi-
nenlesbarer Form am Wickelkörper 8 der Papierrolle 7
angebracht sind. Die Anbringung bzw. Verbindung des
Identifikationscodes und der Eigenschaftsdaten am
Wickelkörper 8 erfolgt dabei vorzugsweise in solcher Art
und Weise, dass sie nicht zerstörungsfrei gelöst werden
kann.
[0029] Als Träger für den Identifikationscode und die
Eigenschaftsdaten ist ganz besonders ein passives
Speicherelement ohne eigene Stromversorgung geeig-
net, das durch elektromagnetische Wellen aktiviert und
angesprochen werden kann. Ein solches Speicherele-
ment besteht im wesentlichen aus einer integrierten
Schaltung mit Sende/-Empfangsfunktionen und Daten-
speicher und einer in der Regel spulenförmigen Anten-
ne, über welche einerseits die erforderliche Betriebsen-
ergie zugeführt wird und anderseits Daten empfangen
und gesendet werden können. Geeignete passive Spei-
cherelemente und die zugehörigen Geräte (Transpon-
der) zur Kommunikation mit den Speicherelementen
sind allgemein bekannt und werden z.B. von der Firma
Texas Instruments, Dallas, Texas, USA unter dem Han-
delsnamen Tag-it ™ vertrieben.
[0030] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist am
Wickelkörper 8 aller zugelassenen Papierrollen 7 ein
solches passives Speicherelement 30 befestigt und ent-
hält in seinem Datenspeicher den Identifikationscode
und die Eigenschaftsdaten des Papiers P.
[0031] Die Leseeinrichtung 3 und die Aufzeichnungs-
einrichtung 4 sind zusammen als für die Kommunikation
mit dem passiven Speicherelement eingerichteter Sen-
deempfänger ("Transponder") ausgebildet und können
auf (begrenzte) Distanz einerseits Daten aus dem Spei-
cherelement 30 auslesen und anderseits Daten an das
Speicherelement senden und dort abspeichern. Der
Sendeempfänger 3-4 wird natürlich in an sich bekannter
Weise von der Steuerungseinheit 2 angesteuert.
[0032] Die Auswertung der mittels des Sendeempfän-
gers 3-4 von der Papierrolle 7 eingelesenen Daten
(Identifikationscode und Eigenschaftsdaten des Pa-
piers P) erfolgt in gleicher Weise wie beim Ausführungs-
beispiel der Figuren 1 und 2.
[0033] Die Fig. 4 zeigt in einer schematischen Über-
sicht die wesentlichsten Schritte des erfindungsgemäs-
sen Verarbeitungsverfahrens. Die einzelnen Kasten des
Verfahrensschemas sind selbsterklärend und bedürfen
deshalb keiner weiteren Erläuterung.
[0034] Das erfindungsgemässe Verfahren eignet sich
besonders gut für eine zentrale Verwaltung. Hierbei be-
findet sich, wie in Fig. 3 dargestellt, die Verwaltungsein-
richtung 5 in einer von der Verarbeitungsvorrichtung 1-2
entfernten Verwaltungszentrale 50 und ist mit der
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Steuerungseinheit 2 über einen Telekommunikations-
kanal 52 verbunden bzw. verbindbar. Die Kommunika-
tion kann dabei z.B. über je ein Modem 51 bzw. 21 er-
folgen.
[0035] Die Verwaltungszentrale befindet sich bei-
spielsweise beim Hersteller der Verarbeitungseinrich-
tung und erlaubt diesem, den Einsatz zugelassener Pa-
piersorten zentral zu überwachen. Die zentrale Verwal-
tungseinrichtung 5 kann dabei selbstverständlich mit
mehreren Verarbeitungsvorrichtungen 1-2 verbunden
sein bzw. mit diesen zusammenarbeiten.
[0036] Gemäss einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann die Verwaltungseinrichtung 5 so ausgebildet sein,
dass für jede an sie angeschlossene Verarbeitungsvor-
richtung in Abhängigkeit von gewissen Bedingungen
Identifikationscodes selektiv aktiviert (freigeschaltet)
werden können. Eine solche Bedingung kann z.B. darin
bestehen, dass der Betreiber der Verarbeitungsvorrich-
tung eine Papierrolle mit dem betreffenden Identifikati-
onscode erworben hat.
[0037] Ferner kann die Verwaltungseinrichtung 5
auch so ausgebildet sein, dass sie erkennt, wenn eine
Paperrolle 7 mit einem gültigen Identifikationscode erst-
mals eingesetzt wird. Die zentrale Verwaltungseinrich-
tung 5 kann dann ein passendes Aktionsprogramm, bei-
spielsweise etwa eine Fakturierung, auslösen oder
durchführen.
[0038] Das erfindungsgemässe Verfahren ist sehr be-
dienerfreundlich und schliesst den Einsatz nicht zuge-
lassener Papiersorten sowie Fehlmanipulationen wei-
testgehend aus.
[0039] Die erfindungsgemässe Kennzeichnung mit
einem maschinenlesbaren Identifikationscode, insbe-
sondere unter Verwendung von durch elektromagneti-
sche Wellen aktivierbaren Speicherelementen, kann
auch auf andere Verbrauchsmaterialien für die Verar-
beitungsvorrichtung ausgedehnt werden. Im Falle von
Minilabs oder vergleichbaren Bildherstellungsvorrich-
tungen können beispielsweise insbesondere auch die
Behälter für Drucktinten mit Identifikationscodes verse-
hen werden, so dass der Einsatz nicht zugelassener
Drucktinten verhindert werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verarbeitung einer in Form einer Rol-
le (7) vorrätig gehaltenen Materialbahn (P) in einer
insbesondere als Printer ausgebildeten Verarbei-
tungsvorrichtung (1,2), dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Materialbahn (P) oder mit einem Wik-
kelkörper (8), auf dem die Materialbahn aufgewik-
kelt ist, ein vorzugsweise einmaliger Identifikations-
code in maschinenlesbarer Form verbunden wird,
dass der Identifikationscode zu Beginn der Verar-
beitung maschinell gelesen und mittels einer durch
den Benutzer nicht manipulierbaren Verwaltungs-
einrichtung (5) ausgewertet wird, und dass die Ver-

arbeitung der Materialbahn (P) durch die Verwal-
tungseinrichtung (5) blockiert wird, wenn diese kei-
nen gültigen Identifikationscode feststellen konnte.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich Eigenschaftsdaten von
für die Verarbeitung der Materialbahn (P) relevan-
ten Eigenschaften derselben mit der Materialbahn
(P) oder dem Wickelkörper (8) in maschinenlesba-
rer Form verbunden werden, dass die Eigen-
schaftsdaten zu Beginn der Verarbeitung maschi-
nell gelesen und die Verarbeitungsvorrichtung (1,2)
anhand der gelesenen Eigenschaftsdaten einge-
stellt wird, und dass zumindest die gegebenenfalls
während der Verarbeitung veränderten Eigen-
schaftsdaten der Materialbahn zumindest nach ei-
ner teilweisen Verarbeitung der Materialbahn wie-
der in maschinenlesbarer Form mit der verbleiben-
den Materialbahn (P) oder dem Wickelkörper (8)
verbunden werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zu den mit der Materialbahn (P)
oder dem Wickelkörper (8) verbundenen Eigen-
schaftsdaten die Anfangs- bzw. Restlänge der in
der Rolle (7) vorrätigen Materialbahn (P) gehört,
und dass die nach der Verarbeitung der Material-
bahn verbleibende Restlänge der Materialbahn
wieder in maschinenlesbarer Form mit der Materi-
albahn (P) oder dem Wickelkörper (8) verbunden
wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die nach der teilweisen Verarbei-
tung der Materialbahn (P) in der Rolle (7) verblei-
bende Restlänge derselben in der Verwaltungsein-
richtung (5) in Zuordnung zum Identifikationscode
der Materialbahn gespeichert wird und dass vor Be-
ginn jeder Verarbeitung der Materialbahn (P) ge-
prüft wird, ob die von der Materialbahn oder dem
Wickelkörper maschinell gelesene Restlänge der
Materialbahn mit der in der Verwaltungseinrichtung
gespeicherten Restlänge übereinstimmt, wobei im
Falle der Nichtübereinstimmung die Verarbeitung
der Materialbahn blockiert wird.

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zu den mit der Materialbahn
(P) oder dem Wickelkörper (8) verbundenen Eigen-
schaftsdaten die Breite der Materialbahn (P) ge-
hört.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2-4, dadurch
gekennzeichnet, dass zu den mit der Material-
bahn (P) oder dem Wickelkörper (8) verbundenen
Eigenschaftsdaten der Typ der Materialbahn (P)
gehört.
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7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Identifi-
kationscode und ggf. die Eigenschaftsdaten der
Materialbahn (P) in Form eines maschinenlesbaren
Codes (9) auf den Anfang (10) der Materialbahn (P)
aufgebracht werden, und dass der Identifikations-
code und gegebenenfalls während der Verarbei-
tung veränderte Eigenschaftsdaten der Material-
bahn wieder in Form eines maschinenlesbaren Co-
des (9) auf den nach der teilweisen Verarbeitung
der Materialbahn (P) verbleibenden neuen Anfang
(10) derselben aufgebracht werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Identifikationscode und die Ei-
genschaftsdaten in Form eines Strichcodes (9) auf
die Materialbahn (P) aufgedruckt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Identifikationscode und
ggf. die Eigenschaftsdaten in einem durch elektro-
magnetische Felder aktivierbaren und ansprechba-
ren Speicherelement (30) gespeichert werden, wel-
ches vorzugsweise nicht zerstörungsfrei lösbar mit
dem Wickelkörper (8) der Materialbahn (P) verbun-
den wird.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verwal-
tungseinrichtung (5) in der Verarbeitungsvorrich-
tung (1,2) oder in fester Zuordnung zu derselben
angeordnet wird.

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verwal-
tungseinrichtung (5) in einer Verwaltungszentrale
(50) entfernt von der Verarbeitungsvorrichtung (1,2)
angeordnet und mit einer oder mehreren Verarbei-
tungsvorrichtungen über einen Telekommunikati-
onskanal (52) verbunden wird.

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Verwaltungseinrichtung (5) selektiv Identifikations-
codes aktiviert bzw. deaktiviert werden, wobei nur
Materialbahnen (P) mit aktiviertem Identifikations-
code zur Verarbeitung in der Verarbeitungsvorrich-
tung (1,2) zugelassen werden.

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Verwaltungseinrichtung (5) anhand des Identifikati-
onscodes festgestellt wird, wenn eine Materialbahn
(P) erstmalig in der Verarbeitungsvorrichtung (1,2)
verarbeitet wird, und dass dadurch ein vorgesehe-
nes Aktionsprogramm ausgelöst wird.

14. Vorrichtung zur Verarbeitung einer in Form einer

Rolle (7) vorrätig gehaltenen Materialbahn (P), mit
einer insbesondere als Printer ausgebildeten Ver-
arbeitungseinheit (1) und einer rechnerbasierten
Steuerungseinheit (2) für die letztere, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine maschinelle Leseeinrich-
tung (3) vorgesehen ist, welche einen mit der Ma-
terialbahn (P) oder mit einem Wickelkörper (8), auf
dem die Materialbahn aufgewickelt ist, verbunde-
nen maschinenlesbaren Identifikationscode der
Materialbahn ausliest, und dass eine mit der Le-
seeinrichtung (3) und der Steuerungseinheit (2) zu-
sammenarbeitende, durch den Benutzer nicht ma-
nipulierbare Verwaltungseinrichtung (5) vorgese-
hen ist, welche den von der Leseeinrichtung (3) ein-
gelesenen Identifikationscode erhält und auswertet
und welche über die Steuerungseinheit (2) die Ver-
arbeitung der Materialbahn (P) blockiert, wenn sie
keinen gültigen Identifikationscode feststellen
konnte.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leseeinrichtung (3) dazu aus-
gebildet ist, zusätzliche mit der Materialbahn (P)
oder dem Wickelkörper (8) in maschinenlesbarer
Form verbundene Eigenschaftsdaten von für die
Verarbeitung der Materialbahn (P) relevanten Ei-
genschaften derselben zu lesen und der Steue-
rungseinheit (2) zuzuführen, wobei die Steuerungs-
einheit (2) aufgrund der ihr zugeführten Eigen-
schaftsdaten die Verarbeitungseinheit (1) auf die
Eigenschaften der Materialbahn (P) einstellt, und
dass eine mit der Steuerungseinheit (2) zusammen-
arbeitende Aufzeichnungseinrichtung (4) vorgese-
hen ist, welche zumindest die gegebenenfalls wäh-
rend der Verarbeitung veränderten Eigenschafts-
daten der Materialbahn (P) zumindest nach einer
teilweisen Verarbeitung der Materialbahn wieder in
maschinenlesbarer Form mit der verbleibenden
Materialbahn (P) oder dem Wickelkörper (8) verbin-
det.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zu den mit der Materialbahn (P)
oder dem Wickelkörper (8) verbundenen Eigen-
schaftsdaten die Anfangs- bzw. Restlänge der in
der Rolle (7) vorrätigen Materialbahn (P) gehört,
dass die Leseeinrichtung (3) die Anfangs- bzw.
Restlänge liest, dass die Steuerungseinheit (2) die
nach der Verarbeitung der Materialbahn verblei-
bende Restlänge der Materialbahn ermittelt, und
dass die Aufzeichnungseinrichtung (4) die verblei-
bende Restlänge der Materialbahn wieder in ma-
schinenlesbarer Form mit der Materialbahn (P)
oder dem Wickelkörper (8) verbindet.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verwaltungseinrichtung (5) die
nach der teilweisen Verarbeitung der Materialbahn
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(P) verbleibende Restlänge derselben in Zuord-
nung zum Identifikationscode der Materialbahn
speichert und dass die Verwaltungseinrichtung (5)
vor Beginn jeder Verarbeitung der Materialbahn
prüft, ob die von der Materialbahn (P) oder dem
Wickelkörper (8) maschinell gelesene Restlänge
der Materialbahn mit der in ihr gespeicherten Rest-
länge übereinstimmt, wobei sie im Falle der Nicht-
übereinstimmung die Verarbeitung der Material-
bahn (P) über die Steuerungseinheit (2) blockiert.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leseeinrichtung
(3) ein Strichcodeleser und die Aufzeichnungsein-
richtung (4) ein Strichcodedrucker ist, und dass die
Steuerungseinheit (2) zusammen mit der Aufzeich-
nungseinrichtung (4) dazu eingerichtet ist, den
Identifikationscode und die nach der teilweisen Ver-
arbeitung der Materialbahn (P) verbleibende Rest-
länge der in der Rolle (7) vorrätigen Materialbahn
(P) auf die letztere aufzudrucken.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-17, da-
durch gekennzeichnet, dass der Identifikations-
code und ggf. die Eigenschaftsdaten in einem durch
elektromagnetische Felder aktivierbaren und an-
sprechbaren Speicherelement (30) gespeichert
sind, welches vorzugsweise nicht zerstörungsfrei
lösbar mit dem Wickelkörper (8) der Materialbahn
(P) verbunden ist, und dass die Leseeinrichtung (3)
und die Aufzeichnungseinrichtung (4) als Sende-
empfänger für die Ansteuerung des Speicherele-
ments (30) ausgebildet sind.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verwaltungsein-
richtung (5) in der Verarbeitungseinheit (1) ange-
ordnet oder als Teil der Steuerungseinheit (2) aus-
gebildet ist.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14-19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verwaltungsein-
richtung (5) von der Verarbeitungsvorrichtung (1,2)
entfernt angeordnet ist und mit dieser über einen
Telekommunikationskanal (52) verbindbar ist.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20-21, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verwaltungsein-
richtung (5) dazu ausgebildet ist, selektiv Identifika-
tionscodes zu aktivieren bzw. zu deaktivieren und
nur Materialbahnen (P) mit aktiviertem Identifikati-
onscode zur Verarbeitung in der Verarbeitungsvor-
richtung (1,2) zuzulassen.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20-22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verwaltungsein-
richtung (5) dazu ausgebildet ist, anhand des Iden-
tifikationscodes festzustellen, wenn eine Material-

bahn (P) erstmalig in der Verarbeitungsvorrichtung
(1,2) verarbeitet wird, und dadurch ein vorgesehe-
nes Aktionsprogramm auszulösen oder durchzu-
führen.
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